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Einleitung

§ 1 Gang der Darstellung

Der verfassungsrechtlich fundierte Vertrauensschutz erfuhr in den letzten Jahr-
zehnten einen kometenhaften Aufstieg1. Gegenstand dieser Untersuchung ist die 
Frage, inwieweit ein solcher bei dem erstmaligen Erlass eines Steuerbescheids 
verwirklicht werden kann. Dieser Themenkomplex ist eng mit der Vorschrift des 
§ 176 AO verwoben, auf dessen Reichweite eingegangen wird. 

Die Vorschrift verbietet die für den Steuerpflichtigen ungünstige Berücksichti-
gung von Folgen (1) einer Nichtigerklärung einer Steuernorm durch das Bundes-
verfassungsgericht (§ 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO), (2) einer Nichtanwendung eines 
nichtförmlichen oder förmlichen vorkonstitutionellen Gesetzes durch ein oberstes 
Bundesgericht (§ 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO) und (3) einer geänderten Rechtspre-
chung eines obersten Bundesgerichts (§ 176 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AO)2 sowie (4) einer 
rechtswidrigen Verwaltungsvorschrift (§ 176 Abs. 2 AO) bei der Aufhebung oder 
Änderung von Steuerbescheiden. Diese Rechtslageänderungen nimmt die Unter-
suchung in den Fokus.

Die Norm des § 176 AO stellt eine einfachgesetzliche Ausprägung von Vertrau-
ensschutz dar3. Ihr Anwendungsbereich ist jedoch zu schmal4, was sich aus dem 
Umstand ergibt, dass diese das Vertrauen der Steuerpflichtigen nur dann schützt, 

	 1	So Maurer, in: HStR IV3, § 79, Rn. 5; F. Ossenbühl, DÖV 1970, 264 (266) spricht von 
einem „Siegeszug“.
	 2	Hinsichtlich der Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung ähnlich bereits § 212 
Abs. 4 RAO [RGBl. I 1919, 1993 (2045)], der die in Abs. 2 und Abs. 3 unter gewissen Voraus-
setzungen geregelte Neuveranlagung des Steuerpflichtigen ausschloss, wenn ein Urteil des 
RFH die Steuerpflicht entgegen einem früheren Urteil bejahte. 
	 3	v. Wedelstädt, in: Beermann / Gosch, AO / FGO, § 176, Rn. 1.
	 4	Dies wird häufig kritisiert, vgl. BFH GrS, BStBl II 2008, 608 (618) zu § 10d EStG; Werns-
mann, in: H / H/Sp, AO / FGO, § 4, Rn. 187; v. Wedelstädt, in: Beermann / Gosch, AO / FGO, 
§ 176, Rn. 1 sieht in § 176 AO einen „unvollständigen Versuch“ einer Regelung; nach Frotscher, 
in: Schwarz / Pahlke, AO / FGO, § 176, Rn. 1 soll die Norm ein bloßer Anstoß zur Diskussion 
sein; Dötsch, DStR 2009, 409 (411); Hey, Steuerplanungssicherheit, S. 594; dies., DStR 2004, 
1897 (1904); Seer, in: Tipke / Lang, Steuerrecht, § 21, Rn. 453 kritisiert, dass die Norm auf die 
Rechtslage im Zeitpunkt des Bescheid-Erlasses Bezug nimmt, der Steuerpflichtige seine Dis-
positionen jedoch früher vorgenommen habe. Daher müsse das Vertrauen bereits in diesem 
Zeitraum geschützt werden. Auch BVerfGE 99, 280 (299 f.) kritisiert die Vorschrift inziden-
ter, wenn die Weitergeltung einer verfassungswidrigen begünstigenden Vorschrift (hier eine 
Verschonungssubvention) für die Vergangenheit mit dem Argument gerechtfertigt wird, dass 
aufgrund der fehlenden Anwendbarkeit des § 176 AO im finanzgerichtlichen Verfahren die-
jenigen „unangemessen benachteiligt“ würden, die ein solches Verfahren mit dem Bestreben 
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wenn die für den Steuerpflichtigen günstige Rechtslage bereits in einem Steuer-
bescheid berücksichtigt wurde. Für nicht abgeschlossene Verfahren gewährt die 
Norm keinen Vertrauensschutz, sie ist auf den erstmaligen Erlass eines Steuerbe-
scheids nicht anwendbar5. Bereits häufiger wurde der Wunsch einer Extension des 
§ 176 AO auf erstmalig erlassene Steuerbescheide geäußert6. Bislang wurde eine 
solche aber nicht umgesetzt.

Wird das Vertrauen der Steuerpflichtigen bei dem erstmaligen Erlass eines 
Steuerbescheids durch § 176 AO nicht geschützt, so ist dies unbefriedigend, da in-
folge dessen nur „ein kleiner Ausschnitt“7 von Vertrauensschutz explizit gesetzlich 
geregelt ist. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich verschiedene Mechanis-
men, welche Vertrauensschutz in Verbindung mit der gesetzlichen Regelung über 
den gesamten Zeitraum verwirklichen sollen. Dem Verfahrensstadium kommt 
hierbei besondere Bedeutung zu und es kristallisiert sich heraus, dass die Ver-
flechtung zwischen gesetzlicher Regelung, die Vertrauensschutz nur hinsichtlich 
abgeschlossener Veranlagungen gewährt, und den Schutzkonzepten nach den je-
weiligen Fallkonstellationen, die gesetzlich nicht geregelt sind, komplex ist. Dies 
führt häufig dazu, dass Vertrauensschutz „nach Gutdünken mal gewährt, mal ver-
sagt werden kann“8. 

In einem ersten Teil werden diese Vertrauensschutzkonzepte hinsichtlich höchst-
richterlicher Rechtsprechung, verfassungswidriger Steuergesetze sowie rechts
widriger Verwaltungsvorschriften aufgezeigt. 

Im zweiten Teil wird die Verfassungsmäßigkeit des § 176 AO in zweierlei Hin-
sicht beleuchtet werden. Zum einen wird dargestellt, welche Anforderungen Ver-

der Abzugsfähigkeit von weiteren Werbungskosten durchführen (wie die Klägerin im Aus-
gangsfall).
	 5	So die st. Rspr.: BFH BStBl II 2002, 840 (841); BFH NV 2002, 1014 (1015); NV 2003, 593 
und die Literatur, vgl. Rogall / Curdt, Ubg 2013, 345 (352); v. Wedelstädt, in: Beermann / Gosch, 
AO / FGO, § 176, Rn. 13; Bartone, in: Kühn / v. Wedelstädt, AO / FGO, § 176, Rn. 9; Koenig, in: 
Koenig, AO, § 176, Rn. 4; Loose, in: Tipke / Kruse, AO / FGO, § 176, Rn. 3; v. Groll, in: H / H/Sp,  
AO / FGO, § 176, Rn. 67; Frotscher, in: Schwarz / Pahlke, AO / FGO, § 176, Rn. 20 (der zutreffend 
konstatiert, dass dies ein wesentlicher Mangel der Norm ist); Arndt / Jenzen / Fetzer, Allgemei-
nes Steuerrecht, S. 270; Seibel, in: Lippross, Basiskomm. Steuerrecht, § 176, Rn. 6; Rüsken, 
in: Klein, AO, § 176, Rn. 1a.
	 6	Rose, Stbg 1999, 401, (409) erwägt eine Ausweitung der Norm de lege ferenda; Felix, 
KÖSDI 1986, 6509 (6512) befürwortet eine Ausdehnung auf den Zeitraum zwischen der Dis-
position und der Bekanntgabe des Steuerbescheids. An die Disposition, dessen Vornahme in 
der Hand des Bürgers liegt, kann das abstrakt-generelle Gesetz indes bereits regelungstech-
nisch nicht anknüpfen. Der Dispositionsschutz wäre vielmehr Folge der Erweiterung einer 
Vorschrift wie § 176 AO. Auch Frotscher, in: Schwarz / Pahlke, AO / FGO, § 176, Rn. 7 regt 
eine gesetzgeberische Neuregelung an. v. Groll, in: H / H/Sp, AO / FGO, § 176, Rn. 95 sieht 
hingegen keinen Bedarf für eine Änderung der Norm, da Vertrauensschutz in allen nicht er-
fassten Konstellationen durch allgemeine Rechtsgrundsätze sichergestellt sei. Der erste Teil 
der Untersuchung wird diese Aussage widerlegen.
	 7	Tiedtke / Szczesny, NJW 2002, 3733 (3738).
	 8	So formuliert Hey, in: Tipke / Lang, Steuerrecht, § 3, Rn. 281.
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trauensschutz aus Perspektive des Verfassungsrechts an gesetzliche Regelungen 
stellt. Sodann wird erörtert, ob § 176 AO diese Anforderungen erfüllt. Dabei wird 
die Bedeutung des Verwaltungsakts für Vertrauensschutz aufgezeigt werden. Nicht 
behandelt wird die verfassungsrechtliche Herleitung von Vertrauensschutz9. Zum 
anderen wird der Frage nachgegangen, ob § 176 AO den Anforderungen des allge-
meinen Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) genügt. Es soll festgestellt werden, ob 
die Norm aufgrund der Zufälligkeiten für Vertrauensschutz, die von ihr ausgelöst 
werden, nur unzweckmäßig oder sogar verfassungswidrig ist.

Im dritten Teil soll die Darstellung einen gesetzlichen Reformvorschlag erarbei-
ten, der nicht an den Veranlagungsstand anknüpft und damit einen gleichmäßigen 
Vertrauensschutz verwirklicht. Ein solcher ist zudem bereits beim erstmaligen Er-
lass eines Steuerbescheids anwendbar.

In einem abschließenden vierten Teil werden wichtigsten Ergebnisse zusam-
mengefasst.

§ 2 Grundlagen des derzeitigen Vertrauensschutzsystems

A. Die zeitliche Dimension von Vertrauensschutz

Das Verfahrensstadium bestimmt, wie Vertrauensschutz nach derzeitigem An-
satz realisiert wird. Die Schutzmechanismen werden im Folgenden aufgezeigt. In 
zeitlicher Hinsicht kann sich die Frage des Vertrauensschutzes ab dem Beginn des 
jeweiligen Veranlagungszeitraums stellen. Ab diesem Zeitpunkt tätigt der Steuer-
pflichtige Dispositionen10, dessen Gefahr der Entwertung er sich durch Rechtslage-
änderungen ausgesetzt sieht. Vertrauensschutz bis zum Erlass des Steuerbescheids 
regelt der Gesetzgeber nicht. 

Erst für abgeschlossene Veranlagungen wird Vertrauensschutz auf eine gesetz-
liche Grundlage gestellt. Dort wird ein solcher über die Vorschriften zur Aufhe-
bung und Änderung von Steuerbescheiden realisiert (§§ 172 ff. AO). Nicht immer 
ist deren Schutz ausreichend. Dem versucht § 176 AO Rechnung zu tragen. Erst 
mit dem Erlöschen des Steueranspruchs durch Festsetzungsverjährung (§ 47 i. V. m. 

	 9	Dieser folgt aus dem Rechtstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3, 28 Abs. 1 S. 1 GG) und den 
Grundrechten, wenn deren Schutzbereich eröffnet ist, vgl. Maurer, in: HStR IV3, § 79, Rn. 41 f. 
Jedoch fällt die Abwägung bei der Grundrechtsprüfung zwischen dem Interesse des Einzelnen, 
die Rechtsfolgen seiner Handlungen vorhersehen zu können, und dem Interesse des Staates, 
auf den gesellschaftlichen Wandel und andere Fehlentwicklungen durch fungible Gesetzge-
bung reagieren zu können (bei rückwirkender Gesetzgebung), nicht anders aus, wenn man das 
Rechtsstaatsprinzip dieser Abwägung zugrunde legt, vgl. Wernsmann, in: H / H/Sp, AO / FGO, 
§ 4, Rn. 717, 720 m. w. N. zur Judikatur des BVerfG. 
	 10	Unter einer Disposition wird jede vermögenswirksame Handlung des Bürgers verstan-
den, vgl. Ruffert, in: Ehlers / Pünder, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 24, Rn. 30; Sachs, in: 
Stelkens / Bonk / Sachs, VwVfG, § 48, Rn. 143.


